Umstellungsmitteilung zur Novellierung der AVR Kurhessen-Waldeck

(AVR KW) zum 01.07.2008 – Berechnung der Besitzstandszulage

«Name»
«Anschrift»
- persönlich -

Sehr geehrte Mitarbeiterin, sehr geehrter Mitarbeiter,

für Ihr Dienstverhältnis gelten die tariflichen Regelungen der Arbeitsvertragsrichtlinien der Diakonie in Kurhessen-Waldeck (AVR KW). Die Regelungen der AVR KW haben sich ab 01.07.2008 geändert. Dies hat zur Folge, dass sich Ihr Gehalt ab dem 01.07.2008 anders als bisher zusammensetzt. Durch Besitzstandsregelungen ist gewährleistet, dass niemand weniger erhält als bisher. Aus dieser Mitteilung können Sie die Änderungen entnehmen, die sich für Ihre Gehaltszahlung am 01.07.2008 ergeben. 

Aus der nachstehenden Tabelle geht hervor, welche Daten Ihrer bisherigen Vergütung bei der Berechnung einer Besitzstandszulage zu Grunde gelegt wurden: 

	1. Vertragliche wöchentliche Arbeitszeit 
	«WoStd» Wo-Std.

	2. Beschäftigungszeit (§ 11a AVR KW)
	«BeschZeit» Monate

	3. Grundvergütung gem. §§ 15 bis 17a AVR KW alt
	«Grundvergütung» 

	4. Ortszuschlag der Stufe 1 gem. § 19 A. Abs. 1 AVR KW alt
	«Ortszuschlag_Stufe_1» 

	5. Ortszuschlag der Stufe 2 gem. § 19 A. Abs. 2 AVR KW alt
	«Ortszuschlag_Stufe_2»

	6. allgem. Zulage gem. Anlage 7 AVR KW alt
	«Allgem_Zulage»

	7. ggf. Vergütungsgruppenzulagen und weitere regelmäßig  gewährte Zulagen aus den Eingruppierungsplänen nach AVRKW alt
	«Zulage_aus_EGP»

	8. Monatsvergütung ALT (bis 30.06.2008)
	«GVAlt»

	9. Urlaubsgeld gem. Anlage 13 AVR KW alt
	«Urlaubsgeld»

	10. Jahresvergleichsvergütung ( = Monatsvergütung x 12,8214 + Urlaubsgeld)
	«VVJahr»

	11. monatliche Vergleichsvergütung ( =Jahresvergleichs-vergütung :13)
	«VVMonat»


Die Zeile 1 enthält Ihre vertraglich vereinbarte wöchentliche Arbeitszeit. 

Aus der Zeile 2 geht Ihre sog. „Beschäftigungszeit“ hervor. Dies ist die nach § 11a AVR KW in unserem Haus in einem Dienstverhältnis bis zum 30.06.2008 zurückgelegte Zeit. 

In den Zeilen 3 – 7 werden diejenigen Bestandteile Ihrer Vergütung aufgeführt, die für die Ermittlung einer Besitzstandszulage erforderlich sind. Über diese Werte hinaus kann Ihre Gehaltsabrechung noch weitere Vergütungsbestandteile enthalten (wie z.B. Kinderzulagen, Schicht- und Wechselschichtzulagen,  Zeitzuschläge und Überstundenbezüge, Vermögenswirksame Leistung, ...). Vergütungsbestandteile, die Sie bisher erhalten und die nicht in den Zeilen 3 – 7 aufgeführt sind, werden ab 01.07.2008 auch weiterhin gezahlt und fließen deshalb nicht in die Berechnung einer Besitzstandszulage ein. Es stellt deshalb keinen Fehler dar, wenn Ihre Gehaltsabrechnung noch weitere Gehaltsbestandteile enthält, die nicht in den Zeilen 3 – 7 genannt sind.

Für die Eintragungen in die Zeilen 1 – 7 sind die am 01. Juni 2008 geltenden Werte maßgeblich. Sofern Ihre Gehaltsabrechnung für Juni 2008 andere Werte ausweist, wenden Sie sich bitte zur Klärung an Ihre Gehaltsabrechnungsstelle.

Die Zeile 8 enthält die Summe aus den Zeile 3 – 7. Da in den Zeilen 3 - 7 nicht unbedingt alle Ihre bisherigen Vergütungsbestandteile enthalten sind (siehe oben zu Zeile 3 – 7), muss die Summe in Zeile 8 nicht der Summe Ihrer bisherigen Vergütung entsprechen.

In Zeile 9 wird das Urlaubsgeld ausgewiesen, welches bisher vorgesehen war, aber nach der Neuregelung ab 01.07.2008 in dieser Form nicht mehr gezahlt wird. Das bisherige Urlaubsgeld ist in die Jahressonderzahlung (Anlage 14 AVR KW neu) eingeflossen.

Die Zeilen 10 und 11 enthalten Werte, die nach Maßgabe der Besitzstandsregelung aus den Zahlen der vorigen Zeilen errechnet worden sind. Sie werden für die Ermittlung eines Besitzstandes benötigt. Diese Werte finden Sie nicht in Ihrer bisherigen Gehaltsabrechnung.

Aus den Regelungen der neuen AVR KW und den Werten der oben stehenden Tabelle ergibt sich Ihr neues Entgelt ab dem 01.07.2008 wie folgt:

	Berechnung neue Vergütung / Besitzstand

	
	
	
	Betrag NEU

	1. Neue Eingruppierung
	Entgeltgruppe: «EG» 
	«Stufe»
	      

	2. Grundentgelt aus Tabelle
	«BerTabelle»
	«TabEntgelt»  

	3. Zulage gem. § 14  Abs. 2 c AVR-NEU 
	«ZulP14c»

	4. Zulage gem. § 14  Abs. 2 d AVR-NEU 
	«ZulP14d»

	5. Besitzstandzulage
	         «BesZul08»

	6. Monatsentgelt NEU (ohne die Bezüge, die unverändert fortgezahlt werden, s.o.)
	  «NeuGesamt»


Aus der Zeile 1 ergibt sich die für Ihre Tätigkeit zu Grunde gelegte Entgeltgruppe des ab dem 01.07.2008 geltenden neuen Eingruppierungskatalogs (=Anlage 1 AVR KW neu). Neben Ihrer Entgeltgruppe ist die am 01.07.2008 anzuwendende Stufe der neuen Entgelttabelle angeben. Je nach Länge Ihrer Berufserfahrung gilt für Sie die Einarbeitungsstufe“, die „Basisstufe“oder die Erfahrungsstufe“ bzw. die „Sonderstufe“.

In der Zeile 2 der zweiten Tabelle ist der Betrag des Grundentgelts ausgewiesen, der sich für Ihre neue Eingruppierung ab 01.07.2008 ergibt. Zusätzlich zu dem Betrag enthält die Zeile 2 entweder die Bezeichnung „Anlage 3“ oder „Anlage 5 (105%)“ oder „Anlage 5 (110%)“. Diese Bezeichnungen hängen mit der Besitzstandsregelung in § 18 AVR KW (neu) zusammen. 

Sofern die für Sie ausgewiesene Bezeichnung „Anlage 3“ oder „Anlage 5 (105)“ lautet, bedeutet dies, dass sich Ihr Entgelt nach der Besitzstandsregelung in § 18 Abs. 2 (bei „Anlage 3“) bzw. § 18 Abs. 3 (bei „Anlage 5 (105%)“) berechnet. Ihre Besitzstandszulage wird während einer Übergangszeit von längstens 8 Jahren von Jahr zu Jahr mit einem Teilbetrag jeweils zum 01. Juli des Jahres in reguläres Grundentgelt umgewandelt, bis die Besitzstandszulage vollständig in das Grundentgelt übergegangen und damit „verschwunden“ ist. Wann genau die Umwandlung der Besitzstandszulage in das Grundentgelt abgeschlossen ist, ist individuell unterschiedlich und hängt von den Werten der oben aufgeführten ersten Tabelle ab. Auch nach der vollständigen Umwandlung der Besitzstandszulage in das Grundentgelt steigt Ihr Grundentgelt für die Dauer einer Übergangsphase in jährlichen Schritten jeweils zum 01. Juli des Jahres noch weiter an, und zwar unabhängig von evtl noch hinzukommenden allgemeinen Tarifsteigerungen. Wenn für Sie in Zeile 2 die „Anlage 3“ ausgewiesen ist, erfolgt der jährliche Anstieg in der Übergangsphase letztmalig am 01.07.2016. Wenn in der Zeile 2 die „Anlage 5 (105%)“ ausgewiesen ist, erfolgt der Anstieg letztmalig am 01.07.2012.

Sofern die für Sie ausgewiesene Bezeichnung in Zeile 2 der Tabelle „Anlage 5 (110%)“ lautet, bedeutet dies, dass sich Ihr Entgelt nach der Besitzstandsregelung in § 18 Abs. 5 AVR KW (neu) berechnet. Das Grundentgelt und die Besitzstandszulage bleiben im Regelfall künftig unverändert. Änderungen können sich nur durch Änderung der vereinbarten Arbeitszeit oder eine Höhergruppierungen wegen anderweitiger Tätigkeit ergeben sowie bei der Grundvergütung durch allgemeine Tariferhöhungen. 

In Zeile 3 und Zeile 4 werden zwei neue Zulagen ausgewiesen, die sich ab dem 01.07.2008 aus der Neuregelung ergeben können. Bei der Zulage in Zeile 3 handelt es sich um eine Zulage für Mitarbeitende der Entgeltgruppen EG 3 und EG 4, sofern sie in der „Pflege“ oder „Betreuung“ tätig sind (nicht vorgesehen für den Bereich „Erziehung“). Bei der Zulage in Zeile 4 handelt es sich um eine Zulage, sofern Mitarbeitenden eine sog. „ständige Stellvertretung“ übertragen ist (nicht bei „Abwesenheitsvertretung“).

Aus der Zeile 5 ist die Besitzstandszulage in der Höhe ersichtlich, wie am 01.07.2008 gezahlt wird. Die Besitzstandszulage kann sich, wie oben zu Zeile 2 erläutert, ändern. Allgemeine Tariferhöhungen werden jedoch in keinem Fall auf die Besitzstandszulage angerechnet. 

In Zeile 6 wird als Summe aus den Zeilen 3 – 5 die neue Monatsvergütung ausgewiesen, die am 01.07.2008 gezahlt wird. Wie oben zu den Zeilen 3 – 7 der ersten Tabelle bereits erläutert, werden zusätzlich zu den in der zweiten Tabelle ausgewiesenen neuen Gehaltsbestandteilen (Grundentgelt, ggf. den beiden Zulagen nach § 14 AVR KW neu sowie ggf. eine Besitzstandszulage) weiterhin diejenigen Entgeltbestandteile gezahlt, die Sie bereits bisher erhalten und die oben nicht in der ersten Tabelle aufgeführt sind.

Für Rückfragen zu dieser Mitteilung stehen wir Ihnen gern zur Verfügung.
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